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rens der Verklagten aufzuerlegen seien. Sie habe in der 
gesetzlichen Empfängniszeit mit einem anderen Mann ge
schlechtliche Beziehungen unterhalten und somit Anlaß zur 
Klage gegeben.

Gegen den Beschluß des Bezirksgerichts richtet sich der 
Kassationsantrag des Präsidenten des Obersten Gerichts, der 
Erfolg hatte.

Aus der Begründung:
Die Entscheidung des Bezirksgerichts verletzt § 175 Abs. 1 
ZPO.

Das Bezirksgericht ist zunächst davon ausgegangen, daß 
gemäß § 175 Abs. 1 Satz 1 ZPO die Kosten dem Kläger auf
zuerlegen sind, wenn das Verfahren im Ergebnis einer Klage
rücknahme eingestellt wird. Es hat auch geprüft, ob Voraus
setzungen vorliegen, die gemäß § 175 Abs. 1 Satz 2 ZPO er
fordern könnten, von dem Grundsatz des Satz 1 abzuweichen. 
Allerdings hätte das Bezirksgericht erkennen müssen, daß die 
zur Sache getroffenen Feststellungen — insbesondere zu den 
geschlechtlichen Beziehungen während der gesetzlichen Emp
fängniszeit — sowie die Anträge der Prozeßparteien und der 
Ausgang des Verfahrens nicht erforderten, der Verklagten die 
Verfahrenskosten aufzuerlegen. Die Auffassung des Bezirks
gerichts, sie habe durch ihre geschlechtlichen Beziehungen zu 
einem anderen Mann in der gesetzlichen Empfängniszeit An
laß zur Klage gegeben, ist unrichtig. Das Oberste Gericht hat 
bereits in seiner Entscheidung vom 16. Mai 1978 — 3 OFK 
17/78 — (NJ 1978, Heft 11, S. 502) ausgeführt, daß die Mutter 
des Kindes keinen Anlaß zur Klage auf Anfechtung der Va
terschaft gegeben hat (§ 175 Abs. 1 Satz 2 bzw. § 174 Abs. 2 
ZPO), wenn sie mit ihrem Ehemann in der gesetzlichen Emp
fängniszeit geschlechtlichen Verkehr gehabt hat. Es ist un
streitig, daß die Prozeßparteien in der gesetzlichen Empfäng
niszeit geschlechtliche Beziehungen miteinander unterhalten 
haben. Im Eheverfahren erklärten beide übereinstimmend, 
daß der letzte eheliche Verkehr am 2. Juni 1984 stattgefunden 
hatte. Wenn der Kläger bei dieser Sachlage seine Vaterschaft 
für das Kind angefochten hat, mußte er mit der Möglichkeit 
rechnen, daß seine Rechtsverfolgung nicht zum Ziel führt und 
ihm die Kosten des Gerichtsverfahrens auferlegt werden. 
Seine Klagerücknahme im Ergebnis des Blutgruppengutach
tens beruhte auf der Erkenntnis, daß die Klage wegen ihrer 
Erfolglosigkeit andernfalls abzuweisen wäre. Weitere Um
stände, der Verklagten die Kosten aufzuerlegen, waren nicht 
gegeben.

Aus den dargelegten Gründen waren der Beschluß des 
Bezirksgerichts und auf die Beschwerde der Verklagten der 
Beschluß des Kreisgerichts aufzuheben und im Wege der 
Selbstentscheidung (§ 162 Abs. 1 ZPO) wie geschehen zu be
finden. Bei Gerichtsgebührenfreiheit nach § 168 Abs. 2 Ziff. 3 
ZPO waren die gesamten gerichtlichen Auslagen und die au
ßergerichtlichen Kosten des Verfahrens dem Kläger aufzuer
legen.

Zivilrecht
§§ 117 Abs. 1, 105, 101 ZGB.
Aktivitäten von Mietern, die in der „Mach mit!“-Bürger
initiative für den Vermieter tätig werden, sind ebenso zu 
beurteilen wie entsprechende Handlungen von Mietern im 
Rahmen der Mietergemeinschaft zur Erfüllung vertraglich 
übernommener Verpflichtungen. Die Mieter handeln dabei 
als Vertreter des Vermieters.

Sofern das Nutzungsrecht anderer Mieter, z. B. an Ge
meinschaftseinrichtungen, durch derartige Aktivitäten beein
trächtigt wird, können sie Ansprüche nur gegen den Ver
mieter geltend machen.
OG, Urteil vom 16. August 1985 - 2 OZK 17/85.

Die Kläger sind Mieter von Gewerberäumen (Drogerie) auf 
einem Grundstück, dessen Rechtsträger der Verklagte zu 2), 
der VEB Gebäudewirtschaft, ist. Der Verklagte zu 1) wohnt 
als Mieter in diesem Grundstück. Im Einvernehmen mit dem 
Verklagten zu 2) hat der Verklagte zu 1) einen Teil der Hof
fläche, nämlich die Auffahrt zu den Garagen der Kläger und 
des Verklagten zu 1), durch Anlegen von betonierten Fahr
spuren befestigt und die Toreinfahrt verkleinert.

Die Kläger haben beantragt, den Verklagten zu 1) zu ver
urteilen, die in der Toreinfahrt errichteten zwei eisernen 
Toranschläge zu entfernen. Zur Begründung haben sie vor
getragen: Durch die Veränderung der Toreinfahrt sei eine 
Anlieferung der Ware für die Drogerie über das Hofgelände 
mit Lkw nicht mehr möglich. Dies sei jedoch für das Betrei
ben des Geschäftsbetriebes unumgänglich.

Der Verklagte zu 1) hat Klageabweisung beantragt und 
ausgeführt: Er habe mit Zustimmung des Verklagten zu 2), 
also des Vermieters, im Rahmen der „Mach mit [.“-Bürger
initiative auf eigene Kosten die Hoffläche befestigt und die 
Toreinfahrt verändert. Dies sei u. a. erforderlich gewesen, 
weil z. B. bei Nässe die Zufahrt zu den Garagen und damit 
der Weg zum Hauseingang kaum passierbar gewesen wären. 
Da die betonierten Fahrspuren nicht von Lkws befahren wer
den könnten, habe er die Toreinfahrt verkleinert.

Das Kreisgericht hat auf Antrag des Verklagten zu 1) den 
Verklagten zu 2) in das Verfahren einbezogen. Es hat die 
Verklagten zu 1) und 2) verurteilt, die in der Toreinfahrt des 
Grundstücks angebrachten Toranschläge zu entfernen. Zur 
Begründung hat es ausgeführt: Die Kläger seien berechtigt, 
über die strittige Hoffläche die Ware für ihren Geschäfts
betrieb mit Lkw anliefern zu lassen. Dies ergebe sich sowohl 
aus dem Recht zur Nutzung der Gemeinschaftseinrichtung als 
auch aus dem mit dem Verklagten zu 2) abgeschlossenen 
Nutzungsvertrag über die Garagenstellfläche nebst Auffahrt. 
Der Verklagte zu 1) habe zwar mit Zustimmung des Verklag
ten zu 2) gehandelt, jedoch aus eigener Initiative. Deshalb sei 
er ebenso wie der Verklagte zu 2) verpflichtet, die Toran
schläge wieder zu entfernen.

Die hiergegen durch die Verklagten zu I) und 2) einge
legte Berufung hat das Bezirksgericht abgewiesen.

Gegen das Urteil des Bezirksgerichts, soweit es den Ver
klagten zu 1) betrifft, richtet sich der Kassationsantrag des 
Präsidenten des Obersten Gerichts. Der Antrag hatte Erfolg.

Aus der Begründung:
Den Instanzgerichten ist zunächst darin zuzustimmen, daß 
es sich bei der hier strittigen Toreinfahrt und Hoffläche um 
eine Gemeinschaftseinrichtung handelt, deren Nutzung allen 
Mietern des Grundstücks zusteht. Ebenso ist von der Schluß
folgerung auszugehen, daß für ein störungsfreies Betreiben 
des Gewerbebetriebes die Anlieferung der Ware bei den ört
lichen Gegebenheiten des Grundstücks über die Hoffläche zu 
gewährleisten ist.

Bei der Beurteilung des hier vorliegenden Sachverhalts ha
ben die Gerichte jedoch nicht erkannt, daß der mit der Klage 
geltend gemachte Anspruch nicht gegen den Verklagten zu 1) 
gerichtet werden kann.

Die Aktivitäten von Mietern, die in der „Mach mit [“-Bür
gerinitiative für den Vermieter tätig werden, sind nicht an
ders zu beurteilen als entsprechende Handlungen von Mietern 
im Rahmen der Mietergemeinschaft zur Erfüllung vertraglich 
übernommener Verpflichtungen. Die Mieter handeln dabei 
als Vertreter des Vermieters. Für das Handeln der Mieter im 
Rahmen der Mietergemeinschaft ist das in § 117 Abs. 1 ZGB 
ausdrücklich festgelegt.

Im vorliegenden Fall hat der Verklagte zu 1) für den Ver
klagten zu 2), den VEB Gebäudewirtschaft, mit dessen Zu
stimmung Arbeiten an der Hoffläche des Mietgrundstücks 
durchgeführt. Er hat damit als dessen Vertreter gehandelt. 
Die Kläger können daher ihre Ansprüche wegen der Gestal
tung der Hoffläche und Toreinfahrt nur gegenüber dem Ver
mieter geltend machen. Rechtsbeziehungen zwischen dem Ver
klagten zu 1) und den Klägern sind durch das Handeln des 
Verklagten zu 1) nicht entstanden.

Das Bezirksgericht hätte somit auf die Berufung des Ver
klagten zu 1) das Urteil des Kreisgerichts teilweise aufheben 
und die gegen den Verklagten zu 1) gerichtete Klage als un
begründet abweisen müssen.

Da der Sachverhalt aufgeklärt und entscheidungsreif war, 
hat der Senat auf den Kassationsantrag das Urteil des Be
zirksgerichts wegen Verletzung der §§ 101, 105, 117 Abs. 1 ZGB 
aufgehoben und im Wege der Selbstentscheidung die Urteile 
der Instanzgerichte geändert.

§39 FGB; §§ 111,112,356 ZGB.
1. Beruhen Forderungen auf Leistungen, die von ehemali
gen Ehegatten aus gemeinschaftlichem Eigentum erbracht 
worden sind, und ist nach Ehescheidung noch keine Vermö-


